Kirchgemeinde Grafenried-Fraubrunnen

Benützungsreglement für das Kirchgemeindehaus

1. Benützerkreis

    Das Kirchgemeindehaus dient in erster Linie den Bedürfnissen der

    Kirchgemeinde. Veranstaltungen werden grundsätzlich nach folgender           

    Reihenfolge bewilligt:

· Veranstaltungen der Kirchgemeinde

· Veranstaltungen der Einwohnergemeinde Grafenried und Fraubrunnen

· Veranstaltungen von auswärtigen Organisationen oder Privatpersonen

    Über die Zuteilung entscheidet der Kirchgemeinderat. Dieser behält         

    sich in jedem Fall vor zu entscheiden, ob die vorgesehene Veranstaltung mit den     

    Aufgaben und Zielen eines Kirchgemeindezentrums zu vereinbaren ist.

    Anlässe sollen vor allem der Kirchgemeinde zugute kommen,  d.h. 

    Gemeinschaftsfördernd und mit dem christlichen Gedankengut vereinbar sein.

2. Benützungszeiten

    Montag – Freitag
08.00 – 23.30 Uhr

    Samstag


08.00 – 23.30 Uhr

sofern am darauffolgenden









Sonntag die Räumlichkeiten 









nicht für einen kirchlichen 









Anlass benötigt werden

    Samstag


12.00 – 17.00 Uhr

für Hochzeitsapéros









(Dauer der Apéros:









höchstens 2 Stunden)

    Am Sonntag wird das Kirchgemeindehaus nur an Taufgesellschaften vermietet.

    Das Kirchgemeindehaus kann nach der Taufe in unserer Kirche bis um 17.00 Uhr   

    benützt werden.

    In diesen Öffnungszeiten ist das Reinigen und Aufräumen miteingeschlossen.

    Die Benützung an Werktagen zwischen 12.00 und 15.30 Uhr kann wegen 

    allfälligen Abdankungen nur unter Vorbehalt bewilligt werden.

3. Gesuchsverfahren

    Die Sigristin führt den Belegungsplan. Für Gesuche um einmalige oder

    wiederkehrende Benützungen ist das vorgedruckte Formular zu verwenden 

    und auszufüllen. Bewilligungen für wiederkehrende Benützungen werden

    höchstens für die Dauer eines Jahres erteilt.

    Bewilligungen für lärmverursachende Anlässe werden nicht erteilt.

    Während Gottesdiensten oder anderen kirchlichen Veranstaltungen werden 

    keine Anlässe bewilligt. Ebenfalls werden an Sonn- und Feiertagen keine

    Anlässe bewilligt.

4. Bewilligungsauflagen

    Jede/r VeranstalterIn bestimmt eine Person, welche der Kirchgemeinde 

    gegenüber die Verantwortung für den Anlass übernimmt. Die verantwortliche

    Person sorgt dafür,           

· dass die Räumlichkeiten in gereinigtem Zustand hinterlassen werden

· dass die Schliesszeiten eingehalten werden

· dass auf die Nachbarn und Anstösser Rücksicht genommen wird

(Nachtruhe ab 22.00 Uhr; kein langes und lautes verabschieden vor dem

Haus, leises wegfahren mit Motorfahrzeugen)

    Wegen feuerpolizeilichen Auflagen ist die Benützung des Kirchgemeindehauses

    für höchstens 50 Personen erlaubt. Wird die Personenzahl überschritten, muss 

    die Ortsfeuerwehr die Feueraufsicht gewährleisten. Die Entschädigung der 

    Aufsicht geht zu Lasten des Veranstalters und wird mit dem Tarif für die

    Benützung verrechnet. Die Feuerwehr wird durch den Vermieter aufgeboten.

5. Benützung

    a. Parkordnung:

        Die Organisatoren haben dafür zu sorgen, dass Motorfahrzeuge nur auf

        dem Friedhofparkplatz abgestellt werden. Insbesondere ist der Platz vor

        dem Pfarrhaus freizuhalten.

    b. Bestuhlung:

        Das Aufstellen und Wegräumen der Tische und Stühle ist Sache der

        Benützer. Diese haben sich vorgängig mit der Sigristin abzusprechen.

    c. Küche:

        Die Küche darf nur benützt werden, wenn dies bewilligt wurde. Nach 

        Gebrauch sind Küchengeschirr-, geräte und -einrichtungen zu reinigen

        und wegzuräumen. Die Kochnische im Dachgeschoss darf nur zur

        Zubereitung von Kaffee und Tee, nicht aber zum Kochen, verwendet

        werden.

  d.  Aufräumarbeiten:

       Die Räume sind nach deren Benützung zu reinigen. Die Benützer

       entsorgen ihren Abfall selber (Abfallsäcke mitnehmen). Vor dem

       Verlassen des Kirchgemeindehauses ist zu kontrollieren, ob alle Geräte

       ausgeschaltet und alle Lichter gelöscht sind. Das Haus ist abzuschliessen,

       der Schlüssel ist der Sigristin umgehend in den Briefkasten zu legen. Allfällige

       Beschädigungen an Inventar und Gebäude müssen der Sigristin 

       gemeldet werden. 

   e. Benützung des Cheminées:

       Im Cheminée darf nur mit dem dafür bereitgestellten Holz gefeuert werden.

       Das Cheminée darf nicht zum grillieren verwendet werden.

    f. Rauchen:

       Im ganzen Haus besteht striktes Rauchverbot.

    g. Alkohol: 

        Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

     h. Werbung:

         Plakate, Bilder, Mitteilungen usw. dürfen weder im noch am Haus 

         befestigt werden.

6.  Benützungsgebühren

     Die Benützungsgebühren sind in einer gesonderten Tarifordnung geregelt.

     Diese kann vom Kirchgemeinderat nach Bedarf angepasst werden. Der 

     festgelegte Betrag ist bis 10 Tage vor dem Veranstaltungstermin mit dem

     der Bewilligung beigelegtem Einzahlungsschein zu überweisen.

7.  Haftung

     Die Veranstalter haften für jeden Schaden, der durch die Benützung des

     Kirchgemeindehauses der Kirchgemeinde oder Dritten zugefügt wird sowie

     für Folgen, welche aus der Nichtbeachtung des Reglements entstehen.

     Die Kirchgemeinde haftet nicht für Beschädigung, Diebstahl von 

     Gegenständen und Fahrzeugen, welche die Benützer innerhalb oder

     ausserhalb des Kirchgemeindehauses deponiert haben.

8.  Weisungsbefugnis
     Den Anordnungen der Sigristin ist Folge zu leisten.








Der Kirchgemeinderat

